
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/12/17 97/14/0105
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.2001

Index

37/01 Geldrecht Währungsrecht

37/02 Kreditwesen

39/03 Doppelbesteuerung

Norm

BWG 1993 §38 Abs2;

DBAbk USA 1983 Art12 Abs3;

Rechtssatz

Voraussetzung einer Auskunftserteilung ist stets, dass der andere Vertragsstaat die Informationen "zur Erhebung von

Steuern" benötigt. Die Auskunftserteilung durch die Bank erfordert, dass im Rahmen des Art 12 DBAbk-

Erbschaftssteuer, BGBl 1983/269, auch die Voraussetzungen des § 38 Abs 2 BWG erfüllt sind.
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